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Privater Gestaltungsplan «Schindler-Areal» - . 
Teilweise Nichtgenehmigung 

Stadt Schlieren 

Lage «Schindler-Areal», Grundstücke Kat.-Nrn. 4379, 6931, 6932, 6933, 7565, 7566, 7591, 
8139, 8140 und 8141 

Massgebende - Situationsplan Mst. 1 :500 zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» Nom 
Unterlagen 26: April 2019 

- Vorschriften (GPV) zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» vom
26.April 2019

' ' 

- Planungsbericht nach Art. 47 RP.V zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal»
vom 29. November 2019

- Bericht über die nicht berücksichtigten Einwendungen zum privaten Gestaltungsplan
«Schindler-Areal» vom 26. April 2019

- Richtprojekt «Wohn- und Geschäftsüberbauung Schindler-Areal» vom 1 0. April 2019

- Vorprojekt - Konzept um·gebung «Schindler-Areal» vom 1 0. April 2019

- . Baugrunduntersuchung «Wohn- und Geschäftsüberbauung Schindler-Areal» vom 17.
November 2017

- Gutachten Aussenlärm «Wohn- und Geschäftsüberbauung Schindler-Areal» vom 22.
November 2017

Sachverhalt 

Anlass und Zielsetzung · Das Schindler-Areal liegt rund 500 Meter östlich des Bahnhofs Schlieren. Innerhalb des 
der Planung Gestaltungsplanperimeters befinden sich zwei Wohnhochhäuser aus den 1960er Jahren 

sowie mehrere Wohngebäude. Das Planungsgebiet befindet sich gemäss Bau- und Zo­
nenordnung der Stadt Schlieren in der viergeschossigen Wohnzone (W4). Die Grundei­
gentümer beabsichtigen eine Verdichtung des Areals. 

Zur Erlangung einer qualitativ hochwertigen Arealentwicklung wurde ein zweistUfiger Stu-
. dienauftrag durchgeführt. Das daraus hervorgegangene Richtprojekt bildet die Grundlage 

für den privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal». 

Mit dem privaten Gestaltungsplan werden die planungs- und baurechtlichen Grundlagen 
zur Bebauung gemäss Richtprojekt geschaffen sowie die städtebaulichen und freiräumli­
chen Qualitäten gesichert. 
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Zustimmung Das Gemeindeparlament Schlieren stimmte mit Beschluss vom 18. November 2019 dem 
privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» zu. Gegen diesen Beschluss wurden gemäss 
Rechtskraftbescheinigung des Bezirksrats Dietikon vom 28. Januar 2020 keine Rechts­
mittel eingelegt. Mit Schreiben vom 19. Dezember 2019 ersucht die Stadt Schlieren um 
Genehmigung der Vorlage. 

Anhörung Die Genehmigungsprüfung hat gezeigt, dass die Vorlage teilweise nicht genehmigungsfä­
·hig ist._ Mit Schreiben vom 7. April 2020 wurde die Stadt Schlieren angehört. Der Stadtrat,
nahm mit Stadtratsbeschluss 82/2020 vom 6. Mai 2020 Stellung.

Erwägungen 
A. · Formelle Prüfung 
Die massgebenden Unterlagen sind vollständig. 

B. Materielle Prüfung
Zusammenfassung Gemäss kantonalem Raumordnungskonzept, welches als Bestandteil des kantonalen 

der Vorlage Richtplans vom Bundesrat am 29. April 2015 genehmigt wurde, ist die Stadt Schlieren 
dem Handlungsraum «Stadtlandschaft» zugeordnet. In diesem Handlungsraum ist, nebst 
einer überdurchschnittlichen Nutzungsdichte und einer hohen Entwicklungsdynamik, eine 
hervorragende Erschliessung mit den öffentlichen Verkehrsmitteln vorhanden: Zudem be­
findet sich das Schindler-Areal gemäs_s regionalem Richtplan Limmattal 
(RRB Nr. 925/2017) im Gebiet mit hoher baulicher Dichte, in welchem eine Ausnützungs­
ziffer von mindestens 1 .05 angestrebt wird. 

Die mit dem privaten G�staltungsplan «Schindler-Areal» angestrebte Verdichtung (AZ­

Erhöhung von 0.8 auf 1.6) entspricht den Absichten der übergeordneten Richtplanvorga­
ben. Durch die Festlegung der Baubereiche werden die angestrebte städtebauliche Set-
zung unter Berücksichtigung der Lärmvorsorge gesichert sowie grosszügige, unterschied­
lich qualifizierte Grün- und Freiräume ermöglicht. Weiter werden öffentlich zugängliche 
Plätze und Fusswegverbindung r'nit besonders guter Freiraumausstattung sichergestellt. 
Dank der Festlegung von Freiflächen, welche nicht unterkellert werden dürfen, können 
zudem das Lokalklima positiv beeinflusst und die Pflanzung von Grossbaumarten ermög­
licht werden. 

Der private Gestaltungsplan «Schindler-Areal» zeichnet sich durch eine sorgfältige Bear­
beitung der zu regelnden Aspekte aus und wird dem Anspruch ohne Weiteres gerecht, 
unter Beibehaltung der hohen Aussenraumqualitäten, eine qualitativ hochwertige Verdich­
tung entlang der Zürcherstrasse und-der Limmattalbahn zu ermöglichen. 

wesentliche Mit d_em Gestaltungsplan werden im Wesentlichen folgende Aspekte geregelt: 
Festlegungen und 

Vorsch rillen 
- Gebäudesetzung und maximal zulässige Gebäudevolumen
- Erdgeschossnutzungen und Mindestanteil von Wohnen und Gewerbe
- Etappierung
- Gestaltung der Bauten und Anlagen ·
- Differenzierung der Aussenraumgestaltung inkl. Vorgaben zur Fusswegverbindung
- Arealerschliessung und Abstellplätze

- - Energieversorgung
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Ergebnis der Den mit Vorprüfung des Amts'für Raumentwicklung vom 12. September 2018 gestellten 
Genehmigungsprüfung Anträgen und Empfehlungen wurde weitgehend entsprochen . 

. 

Art. 4 Abs. a GPV Die Gestaltungsplanvorschrift Art. 4 Abs. 8 erlaubt gestützt auf § 220 PBG. eine Abwei-
«Nutzungsabweichung» chung von den im Gestaltungsplan geregelten Nutzweisen und -anteilen, 

Nach § 220 Planungs- und Baugesetz (PBG) ist von Bauvorschriften im Einzelfall zu be­
freien, wenn besondere Verhältnisse vorliegen, bei denen die Durchsetzung der Vor­
schriften unverhältnismässig erscheint. Gemäss Entscheid des Baurekursgerichts sind 
unter besondere Verhältnisse nach§ 220 PBG Situationen zu verstehen, die wesentlich 
von den tatsächlichen Verh.ältnissen abweichen, welche der Gesetzgeber im Auge gehabt 
hat. Es handelt sich um Sachverhalte, die der Gesetzgeber bei richtiger Voraussicht an­
ders normiert hätte, sodass ihnen die Allgemeinordnung nicht mehr gerecht zu werden 
vermag. Besondere Verhältnisse können namentlich in der Topographie, Form oder Lage 
des Baugrundstückes liegen. Lassen sich die Überlegungen, die für die Begründung einer 
Ausnahmebewilligung angeführt werden, für eine Vielzahl von Fällen anstellen, so besteht 
keine Ausnahmesituation. Unter dieser Voraussetzung ist im Gestaltungsplan eine solche 
Abweichung nicht rechtmässig, zumal mit dem Gestaltungsplan auf allfällige besondere 
Verhältnisse hätte reagiert werden können. Entsprechend ist Art. 4 Abs. 8 GPV «Nut­
zungsabweichung» nicht genehmigungsfähig. 

Im Rahmen der Anhörung teilte der Stadtrat Schlieren der Baudirektion mit, dass er sich 
rechtlich der Argumentation der Baudirektion ohne weiteres anschliesst und die ersatz­
lose Streichung von Art. 4 Abs. 8 der Gestaltungsplanvorschriften gutheisst. 

Hinweis zum nachgela- Die Verhältnismässigkeitsprüfung hat ergeben, dass die nicht berücksichtigte Auflage be­
gerten Baubewilligungs- treffend Lärmschutz im nachgelagerten Baubewilligungsverfahren geregelt werden kann, 

verfahren betreffend Diesbezüglich gilt es folgenden Hinweis zu berücksichtigen: 
Tiefgarageneinfahrt 

Kat-Nr. 6942 Die Ein- und Ausfahrt von Motorfahrzeugen (generelle Lage) beim Wohnhaus Schulhaus­
strasse 23 über das Grundstück Kat-Nr. 6942 ist im Sinne der Lärmvorsorge nicht opti­
miert und führt gemäss Grobbeurteilung, wenn mehr als 50 Parkplätze durch die Rampe 
erschlossen werden, zu Überschreitungen der Planungswerte. Im Rahmen der Baubewil-
ligung ist die Einhaltung der Planungswerte mit Massnahmen sicherzustellen, 

C. Ergebnis·
Die Vorlage erweist sich im Ergebnis grösstenteils als rechtmässig, zweckmässig sowie
angemes·sen und kann bis auf nachstehende Gestaltungsplanvorschrift genehmigt wer­
den (§ 5 Abs. 1 PBG).

Nicht genehmigt wird: 

- Art. 4 Abs. 8 GPV «Nutzungsabweichungen»

Durch diese Nichtgenehmigung entsteht im genehmigungsfähigen Teil der Vorlage keine 
Regelungslücke, weshalb diese genehmigt werden kann (Dispositiv 1). 

In Bezug auf die allfällige Ergreifung von Rechtsmitteln ergehen folgende Hinweise: 
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Durch die genehmigten Festlegungen (Dispositiv 1) sind die Stadt und die Grundeigentü­
merschaft nicht beschwert. Weiteren betroffenen Privaten und Verbänden steht jedoch 
der Rekurs offen (§§ 338a f. PBG). 

Bezüglich der nichtgenehmigten Gestaltungsplanvorschrift ist die Stadt sowie die Grund­
eigentümerschaft zum Rekurs legitimiert. Scheitert eine Planänderung im Genehmigungs­
verfahren, hängen die Anfechtungsmöglichkeiten von rekurslegitimierten Dritten davon 
ab, ob die Nichtgenehmigung eine zwingende Nachfolgefestlegung auslöst (§§ 19 Abs. 1 
lit. a in Verbindung mit § 19a Abs. 1 Verwaltungsrechtspflegegesetz [VRG]; BRGE IV Nr. 
0150/2016 vom 24. November 2016). Die Nichtgenehmigung kann jedoch durch Dritte an­
gefochten werden, wenn der Zwischenentscheid einen nicht wiedergutzumachenden 

Nachteil bewirken kann bzw. wenn die Gutheissung des Rekurses sofort einen Endent­
scheid herbeiführen und damit einen bedeutenden Aufwand an Zeit oder Kosten für ein 
weitläufiges Beweisverfahren ersparen würde (§ 19a Abs. 2 VRG). Das Baurekursgericht 
prüft die formellen Voraussetzungen von Amts wegen. 

Die Nichtgenehmigung (Nutzungsabweichungen gemäss Art. 4 Abs. 8 der Gestaltungs­
planvorschriften) ist keiner Nachfolgeregelung zugängig (Dispositiv II). Es handelt sich 
demnach um eine verfahrensabschliessende Anordnung, die mit Rekurs angefochten 
werden kann. Die Nachführung der Gestaltungsplanvorschriften nach Rechtskraft von 

Dispositiv II bedarf keiner erneuten Genehmigung durch die Baudirektion. 

Gemäss § 5 Abs. 3 PBG ist der Genehmigungseritscheid von· der Stadt zusammen mit 
dem geprüften Akt zu veröffentlichen und aufzulegen. Die Stadt wird eingeladen, im Publi­
kationstext Hinweise anzubringen, inwieweit die teilweise nichtgenehmigten Inhalte eine 
verfahrensabschliessende Anordnung darstellen .. 

Gestützt auf§ 4 und§ 9 der Gebührenordnung für Verwaltungsbehörden ist für diese Ver­
fügung eine Gebühr zu erheben. 

Die Baudirektion verfügt: 

1. Der private Gestaltungsplan «Schindler-Areal», welchem das Gemeindeparlament
Schlieren mit Beschluss vom 18. November 2019 zugestimmt hat, wird unter Vorbe­
halt von Dispositiv II, genehmigt.

II. Nicht genehmigt wird Art. 4 Abs. 8 «Nutzungsabweichungen» der Gestaltungsplan­
vorschriften zum privaten Gestaltungsplan «Schindler-Areal» vom 26. April 2019.

III. Die Staats- und Ausfertigungsgebühr beträgt Fr. 757.-- ( 106 528/83100.40.100) und
wird der Rechnungsadressatin gemäss Dispositiv VI auferlegt.

IV. Gegen Dispositiv III dieser Verfügung kann innert 30 Tagen, von der Mitteilung an
gerechnet, beim Baurekursgericht des Kantons Zürich, Postfach, 8090 Zürich, schrift­
lich Rekurs erhoben werden. Die Rekursschrift muss einen Antrag und dessen Be­
gründung enthalten. Die angefochtene Verfügung ist beizulegen oder genau zu be­
zeichnen. Die angerufenen Beweismittel sind genau zu bezeichnen und soweit wie
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möglich beizulegen. Rekursentscheide des Baurekursgerichts sind kostenpflichtig; 
die Kosten hat die im Verfahren unterliegende Partei zu tragen. 

V. Die Stadt Schlieren wird eingeladen

Dispositiv I und II sowie den kommunalen Beschluss samt Rechtsmittelbelehrung zu
veröffentlichen

diese Verfügung zusammen mit der geprüften Planung aufzulegen

nach Rechtskraft die Inkraftsetzung zu veröffentlichen und diese dem Baurekursge­
richt sowie dem Amt für Raumentwicklung mit Beleg der Publikation mitzuteilen

nach Inkrafttreten des privaten Gestaltungsplans «Schindler-Areal» die Gestaltungs­
planvorschriften im Sinne der Erwägungen nachzuführen

nach Inkrafttreten die Änderungen im Kataster der öffentlich-rechtlichen Eigentums­
beschränkungen (ÖREB-Kataster) nachführen zu lassen

VI. Mitteilung an

Stadt Schlieren (unter Beilage von acht Dossiers)

Baurekursgericht (unter Beilage von zwei Dossiers)

Amt für Raumentwicklung (unter Beilage von zwei. Dossiers)

Acht Grad Ost AG, Wagistrasse 6, 8952 Schlieren (Katasterbearbeiterorganisation)

Schindler Pensionskasse, Zugerstrasse 13, 6030 Ebikon (Rechnungsadressatin)•
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■ A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

A ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN 

Art. 1 Zweck und Ziele 

3 

Zweck 1 Der Gestaltungsplan bezweckt eine bauliche Verdichtung 
des Schindler-Areals. Dabei soll eine städtebaulich, architekto­
nisch und freiräumlich besonders gut gestaltete und wirtschaftli­
che Überbauung sichergestellt werden. 

Ziele 2 Mit dem Gestaltungsplan werden folgende Ziele verfolgt: 

- Hohe städtebauliche Qualität

- Besonders gut gestaltete Bauten und Anlagen sowie de-
ren Umschwung und eine zweckmässige Ausstattung und
Ausrüstung

- Sicherstellung öffentlich zugänglicher Plätze und Fuss­
wegverbindungen mit besonders guter Freiraumausstat­
tung

- Publikumsbezogene Nutzungen an Passantenlagen

- Lärmschutz entlang der Zürcherstrasse

Art. 2 Bestandteile 

verbindliche Bestandteile 1 Der Gestaltungsplan besteht aus folgenden rechtsverbindli­
chen Bestandteilen: 

- Vorschriften

- Situationsplan 1 :500

Orientierende Bestandteile 2 Folgende Bestandteile haben orientierenden Charakter: 

- Bericht nach Art. 47 Raumplanungsverordnung RPV
(Planungsbericht)

- Überbauungs- und Aussenraumkonzept «Schindler­
Areal» vom 10. April 2019 (Richtprojekt)

Art. 3 Geltungsbereich, geltendes Recht 

Geltungsbereich 1 Der Gestaltungsplan gilt für den im Situationsplan 1 :500 be­
zeichneten Perimeter. 

Geltendes Recht 
2 Soweit der Gestaltungsplan nichts anderes bestimmt, gelten 
die Bestimmungen der Bauordnung (80) der Stadt Schlieren in 
der Fassung vom 16. September 1996. 

übergeordnetes Recht 
3 übergeordnetes Recht bleibt vorbehalten. 
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Privater Gestaltungsplan Schindler-Areal 

Planungsbericht gemäss Art. 47 RPV 
26. April 2019, nachgeführt 29. November 2019 
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1 EINLEITUNG 

1.1 Stadt Schlieren 

Schlieren ist eine Stadt im Bezirk Dietikon des Kantons Zürich. 
Geografisch liegt sie im Limmattal, südlich angrenzend an des-
sen namensgebenden Fluss und unmittelbar westlich der Stadt 
Zürich. 

Die Wohnbevölkerung beträgt rund 18'700 Personen (Stand 
2016). Damit ist sie in den letzten 30 Jahren um rund 50 % 
gestiegen. Der Wohnbevölkerung entspricht etwa die Arbeits-
bevölkerung mit rund 17'000 Beschäftigten auf Gemeindege-
biet (Stand 2014). 

Rund 80 % der Beschäftigten sind heute im tertiären Sektor 
tätig (Stand 2014). Schlieren hat jedoch eine grosse industrielle 
Vergangenheit, u. a. produzierte die Schweizerische Wagons- 
und Aufzügefabrik AG – später übernommen vom Schindler-
Konzern – zwischen 1899 und 1983 an diesem Ort. Die an-
schliessend freigewordenen Areale – vornehmlich zwischen 
Zürcherstrasse und Gleisfeld – werden seitdem einer neuen 
Nutzung zugeführt. 

 

 
Abb. 1: Luftaufnahme Wagons- und Aufzügefabrik Werk Schlieren aus den 
1970er Jahren (Quelle: www.historicSchlieren.ch, Abruf: 16.11.2017) 
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1.2 Schindler-Areal 

Das heute als «Schindler-Areal» bekannte Gebiet befindet sich 
östlich des Schlieremer Zentrums, rund 500 m entfernt vom 
Bahnhof Schlieren (vgl. Abb. 2). Es liegt unmittelbar südlich der 
Zürcherstrasse gegenüber der ehemaligen Produktionsstätte 
der Schweizerischen Wagons- und Aufzügefabrik AG. 

 

 
Abb. 2: Lage des Areals in der Stadt Schlieren (Grundlage: Kartenviewer 
Swisstopo, Abruf: 9.11.2017) 
 
Heute ist das Areal mit zwei Hochhäusern aus den 1960er Jah-
ren und mehreren weiteren Wohngebäuden bebaut. Ein Gross-
teil des Areals befindet sich im Eigentum der Schindler Pensi-
onskasse. 

1.3 Absicht 

Die Schindler Pensionskasse beabsichtigt eine Entwicklung 
bzw. Verdichtung des Areals. Mit dem Bau der angrenzenden 
Haltestelle der Limmattalbahn ist hier eine Verdichtung sinnvoll 
und erwünscht. 

Zur Erlangung einer qualitativ hochwertigen und nachhaltigen 
Lösung für die Neugestaltung des Areals hat die Schindler 
Pensionskasse einen zweistufigen Studienauftrag durchgeführt. 
Das Beurteilungsgremium des Studienauftrags hat der Veran-
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stalterin empfohlen, den Vorschlag des Teams um Adrian 
Streich Architekten AG weiter bearbeiten und realisieren zu 
lassen. 

Zur Schaffung der planungs- und baurechtlichen Grundlagen 
für die erwünschte Entwicklung des Areals soll nun ein Privater 
Gestaltungsplan aufgestellt werden. Der private Gestaltungs-
plan gemäss § 85 Planungs- und Baugesetz (PBG) dient der 
Sicherstellung der städtebaulichen und aussenräumlichen Qua-
litäten des Projekts und stellt die bau- und planungsrechtliche 
Grundlage für die Umsetzung der künftigen Bebauung dar. 

Gestaltungspläne sind ein Instrument der Nutzungsplanung. 
Gemäss Art. 47 der Verordnung über die Raumplanung des 
Bundes vom 28. Juni 2000 (RPV) hat die Behörde, welche 
Nutzungspläne erlässt, der kantonalen Genehmigungsbehörde 
Bericht über die Planung zu erstatten. Es ist auszuführen, wie 
der Gestaltungsplan die raumplanerischen Ziele und Grundsät-
ze, die Anregungen aus der Bevölkerung, die Sachpläne und 
Konzepte des Bundes und den Richtplan berücksichtigen so-
wie den Anforderungen des übrigen Bundesrechts (insbeson-
dere Umweltschutzgesetzgebung) Rechnung tragen. 

Privater Gestaltungsplan 

Planungsbericht 
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2 RAHMENBEDINGUNGEN 

2.1 Perimeter/Eigentumsverhältnisse 

Das Planungsgebiet besteht aus den zehn Parzellen Kat.-Nr. 
7565, 7566, 7591, 8139, 8140, 8141, 6933, 6932, 6931 und 
4379 (vgl. Abb. 3). Das Areal hat eine Grösse von rund 
15'700 m². 

 

 
Abb. 3: Ausschnitt Katasterplan (Grundlage: GIS-Browser des Kantons Zürich, 
Abruf: 21.07.2017) 
 

Die Eigentümerschaft besteht aus folgenden drei Parteien 
(Stand: 21.07.2017): 

• Schindler Pensionskasse 
• Jürg Brem 
• Fernando Umberto Kägi 
 
Sieben der zehn Parzellen bzw. rund 90 % der einbezogenen 
Fläche befindet sich im Eigentum der Schindler Pensionskasse. 

Im Planungsgebiet befinden sich zwei Wohnhochhäuser aus 
den 1960er Jahren sowie mehreren Wohngebäude. Der Frei-
raum ist geprägt von einer Erschliessungsstrasse, oberirdi-
schen Parkierungsflächen und dazwischenliegenden Rasenflä-
chen mit Bäumen. 

Planungsgebiet 

Eigentümerschaft 
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Innerhalb des Planungsgebiets beträgt die Zahl der Einwohner 
rund 330 Personen1 und die Zahl der Beschäftigten rund 30 
Personen2. 

 

 
Abb. 4: Ausschnitt Orthophoto (Grundlage: GIS-Browser des Kantons Zürich, 
Abruf: 9.11.2017) 

2.2 Bestehende Dienstbarkeiten 

Auf den Grundstücken innerhalb des Planungsgebiets beste-
hen verschiedene Grunddienstbarkeiten. Die nachfolgende ist 
für den Gestaltungsplan relevant: 

Im Grundbuch sind für Kat.-Nr. 7565 und 6932 je ein Fuss- und 
Fahrwegrecht zugunsten der drei westlichen Nachbarparzellen 
Kat.-Nr. 4320, 4321 und 7589 eingetragen. 

Die weiteren Grundbucheinträge sind im Rahmen des Baube-
willigungsverfahrens zu berücksichtigen. 

  

                                                        
1 Bundesamt für Statistik, Statpop 2015, abgerufen über GIS-

Browser Kanton Zürich am 14.12.2017 
2  Bundesamt für Statistik, Statent 2013 provisorisch, abgerufen 

über GIS-Browser Kanton Zürich am 14.12.2017 

Bevölkerung 
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2.3 Übergeordnete Planungsgrundlagen 

Der kantonale Richtplan3 macht für das Planungsgebiet folgen-
de Vorgaben: 

• Das Planungsgebiet befindet sich im bestehenden Sied-
lungsgebiet. In diesem soll mit dem Boden haushälterisch 
umgegangen, die Siedlung nach innen entwickelt, Zentrums-
gebiete und Bahnhofsbereiche gestärkt, die Siedlungsquali-
tät erhöht und das Gewerbe gestärkt werden. 

• In unmittelbarer Nähe wird auf der Zürcherstrasse die 
Limmattalbahn inkl. Haltestelle gebaut. Nördlich der Zür-
cherstrasse befindet sich das Zentrumsgebiet Schlieren, 
welches für Wohn- und Dienstleistungsnutzungen entwickelt 
und neugestaltet werden soll. Im Rahmen der geplanten 
Limmattalbahn wird beabsichtigt, den öffentlichen Raum auf-
zuwerten. 

 

 

 

 

 
  Abb. 5: Ausschnitt des Kantonalen Richtplans (Grundlage: Kantonaler Richt-

plan Zürich vom 31.8.2016) 
 

Das regionale Raumordnungskonzept Limmattal stellt als Zu-
kunftsbild im Sinne eines anzustrebenden Zielzustandes die 

                                                        
3  Die rechtskräftige Fassung datiert vom 31.8.2016. Eine Teilrevisi-

on befand sich bis 31.3.2017 in der Mitwirkung. Gemäss in die 
Mitwirkung gegebener Fassung bewirkt die Teilrevision keine un-
mittelbaren Änderungen für das Planungsgebiet. 

Kantonaler Richtplan 

Regionales Raumordnungs- 
konzept (Regio-ROK) 
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Grundstruktur der Bodennutzung im Jahr 2030 dar. Es dient als 
Überbau für den regionalen Richtplan und enthält u. a. folgen-
de Vorgaben: 

• Für den Gestaltungsplanperimeter wird in der Nähe des regi-
onalen Subzentrums Schlieren ein Siedlungsgebiet von mitt-
lerer bis sehr hoher Dichte angestrebt (vgl. Abb. 6). 

• In der Umgebung ist ausserdem ein neuer Nutzungsschwer-
punkt «Freizeit» und ein neues Nutzungsschwergebiet «Ar-
beit» vorzusehen. 
 

 

 

 

 
  Abb. 6: Ausschnitt des regionalen Raumordnungskonzepts (Grundlage: Regi-

onales Raumordnungskonzept Limmattal vom 01.11.2011) 
 

Der Regionale Richtplan Limmattal4 ergänzt und präzisiert die 
Vorgaben im kantonalen Richtplan u. a. um folgende Vorga-
ben: 

• Im Planungsgebiet ist als Richtwert eine hohe (Nutzungs-) 
Dichte von mindestens 150–300 Einwohner und Arbeitsplät-
ze pro Hektar (vgl. Richtplantext S. 11) bzw. im Normalfall 
eine Ausnützung von mindestens 105% (vgl. Richtplantext S. 
33) vorzusehen. 

• Das Planungsgebiet befindet sich im Bereich der Limmattal-
bahn, wo auf die gute Erreichbarkeit ihrer Haltestellen für 

                                                        
4  Die rechtskräftige Fassung des regionalen Richtplans Limmattal 

wurde am 4. Oktober 2017 durch den Regierungsrat des Kantons 
Zürich festgesetzt. 

Regionaler Richtplan Limmattal 
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Fussgänger und Velofahrer besonders zu achten ist (vgl. 
Richtplantext S. 19). 

• Nördlich des Planungsgebiets ist ein Arbeitsplatzgebiet vor-
zusehen. Zudem sind dort Hochhäuser geeignet. 

• Das Planungsgebiet befindet sich im Prioritätsgebiet für rohr-
leitungsgebundene Energieträger. 

• Nördlich und südlich des Planungsgebiets sind neue Alltags-
verbindungen für den Veloverkehr vorzusehen. 
 

 

 

 

 
  Abb. 7: Ausschnitt der Karte Siedlung und Landschaft des regionalen Richt-

plans Limmattal (Grundlage: Regionaler Richtplan Limmattal vom 4.10.2017) 

2.4 Denkmalpflege/Archäologie 

Im Planungsgebiet befindet sich kein Objekt des Bundesinven-
tars der schützenswerten Ortsbilder von nationaler Bedeutung5. 

Im Planungsgebiet befinden sich keine Denkmalpflege-Objekte 
von überkommunaler Bedeutung. Gemäss Bauteninventar der 
Stadt Schlieren befinden sich im Planungsgebiet keine inventa-
risierten Bauten. 

Die Parzelle Kat.-Nr. 7565 befindet sich in der Archäologischen 
Zone. Gemäss Auskunft der Kantonsarchäologie wurden im 19. 
Jh. im Umfeld des Areals frühmittelalterliche Gräber gefunden 
                                                        
5 gemäss Anhang der Verordnung über das Bundesinventar der 

schützenswerten Ortsbilder der Schweiz (VISOS, Stand am 1. Ok-
tober 2016). 

ISOS 

Denkmalpflege 
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und das Gebiet daher als Verdachtsfläche markiert. Für die 
Planung von Eingriffen in der Umgebung, z.B. neue Tiefgara-
gen, neue Leitungen oder andere Erschliessungen, ist die Kan-
tonsarchäologie beizuziehen. Im Rahmen des Gestaltungs-
plans sind keine weiteren Abklärungen erforderlich. 

2.5 Kommunale Planungsgrundlagen 

Das überarbeitete Stadtentwicklungskonzept6 ist verwaltungs-
anweisend und bildet die Grundlage für den kommunalen 
Richtplan Siedlung und Landschaft sowie die zukünftige Nut-
zungsplanung. Es enthält u. a. folgende Vorgaben zum Pla-
nungsgebiet: 

• Das Planungsgebiet befindet sich in einem vorrangigen Ver-
dichtungsgebiet, in welchen eine Ausnützung von 1,3 bis 1,7 
anzustreben ist. 

• Entlang der zukünftigen Achse der Limmattalbahn ist eine 
zusätzliche Verdichtung um 0,2 zu prüfen. 

 
Der Verkehrsplan7 ist ein kommunaler Richtplan gemäss § 31 
PBG. Er ergänzt und präzisiert die Vorgaben im kantonalen wie 
auch regionalen Richtplan u. a. um folgende Vorgaben: 

• Der Strassenraum entlang der Zürcherstrasse ist siedlungs-
orientiert zu gestalten. 

• Entlang der Zürcherstrasse, Allmendstrasse und Schulstras-
se sind bestehenden Fusswegverbindungen festgesetzt. 
 

Auf Grundlage des überarbeiteten Stadtentwicklungskonzeptes 
wird zurzeit ein kommunaler Richtplan (gemäss § 31 PBG) 
Siedlung und Landschaft erarbeitet. 

Der Energieplan der Stadt Schlieren8 stützt sich auf § 7 des 
kantonalen Energiegesetzes. Es enthält folgende Vorgaben 
zum Planungsgebiet: 

• Das Planungsgebiet befindet sich in einem Eignungsgebiet 
für leitungsgebundene Energien. Eine Anschlusspflicht be-
steht allerdings nicht. 

                                                        
6  Die rechtskräftige Fassung wurde am 27.6.2016 vom Stadtrat 

genehmigt. 
7  Die rechtskräftige Fassung wurde am 26.7.2017 von der Baudi-

rektion des Kantons Zürich teilweise nicht genehmigt. Nicht ge-
nehmigte Bestandteile haben keinen Einfluss auf das Planungs-
gebiet. 

8  Die rechtskräftige Fassung wurde am 11.5.2016 vom Regierungs-
rat genehmigt. 

Stadtentwicklungskonzept 

Kommunaler Richtplan Verkehr / 
Verkehrsplan 

Kommunaler Richtplan 
Siedlung und Landschaft 

Kommunaler Energieplan 
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• Es wird die Verwendung folgender Energieträger empfohlen: 
Nutzung von Geothermie (Erdsonden mit Wärmepumpen) 
und Ersatz von Heizölfeuerung durch Erdgas. 

 

 
Abb. 8: Ausschnitt Zonenplan (Grundlage: Zonenplan der Stadt Schlieren vom 
27.5.2002) 
 

Das Planungsgebiet ist gemäss Zonenplan9 der Zone W4 0,80 
zugeordnet. Auf den Grundstücken Kat.-Nr. 7566, 7591 und 
teilweise 7565 ist zusätzlich mässig störendes Gewerbe zuläs-
sig. In der Zone W4 0,80 gelten gemäss der Bauordnung10 
folgende Grundmasse: 

                                                        
9  Die rechtskräftige Fassung wurde am 27.6.2002 von der Baudi-

rektion des Kantons Zürich genehmigt. 
10  Die rechtskräftige Fassung wurde am 23.4.1997 vom Regierungs-

rat des Kantons Zürich genehmigt. 
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11 vgl. Art. 14 BO 

12 vgl. Art. 24 BO und § 71 PBG 

13 vgl. Art. 17 BO 

14 "Die Ausnützungsziffer ist gegenüber der Regelüberbauung um 
1/10 erhöht" (vgl. Art. 24 BO) 

15   vgl. Art. 14 BO 
16   vgl. Art. 14 BO 

17 vgl. Art. 15 BO 

18  vgl. Art. 26a BO und § 279 Abs. 2 PBG 

 Wohnzone W4 (Bauordnung vom 16.9.1996)11 

 Regelbauweise Arealüberbauung12 

Zulässige Nutzung13 Entlang Zürcherstrasse «Wohnen, mässig störende Betriebe und 
Nutzungen», sonst «Wohnen, nicht störende Betriebe und Nutzun-
gen» 

Ausnützung max. 80 % 88 %14 

Vollgeschosse max.15 4 6 

Anrechenbares  
Dachgeschoss max. 

1 

Anrechenbares  
Untergeschoss max. 

0 

Gebäudelänge max. 60 m keine Vorgabe 

Grundabstand min. 5 m 

Gebäudehöhe16 max. 13.5 m 

Firsthöhe max. 6 m 

Wohnanteil min. 60 % 

Mehrhöhenzuschlag gemäss § 270 Abs. 2 PBG  
 

gemäss § 260 Abs. 3 und  
§ 270 Abs. 2 PBG 

Mehrlängenzuschlag ab 12 m: 1/3 der Mehrlänge, bis insg. max. 11 m17 

Höhenbeschränkung 
aufgrund Baulinien-
abstand (10/9-
Regelung)18 

nicht zulässig 

Lärm Entlang Zürcherstrasse ES III, sonst ES II 

Energiestandard Anforderungen der kantonalen Wärmedämmvorschriften 
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Entlang der öffentlichen Strassen bestehen rechtskräftige Ver-
kehrsbaulinien. 

Verkehrsbaulinien 
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3 RICHTPROJEKT 

3.1 Studienauftrag 

Die Mehrheitsgrundeigentümerin Schindler Pensionskasse 
beabsichtigt ihr Areal zu entwickeln. Dabei soll die Nutzung 
intensiviert werden, was den Vorgaben des Stadtentwicklungs-
konzepts entspricht. Dieses Ziel soll über einen Gestaltungs-
plan erreicht werden. 

Als Grundlage für den Gestaltungsplan führte die Mehrheitsei-
gentümerin Schindler Pensionskasse 2016 ein zweistufiges 
Studienauftragsverfahren durch. Dies erfolgte in enger Ab-
stimmung mit Vertretern der Stadt Schlieren, dessen Stadtrat 
dem Programm am 4. April 2016 zugestimmt hat. 

Es wurden 10 fachlich qualifizierte Architekturbüros19 für das 
Verfahren eingeladen. Im Beurteilungsgremium nahmen aus-
gewiesene Fachleute20 u. a. der Stadt Schlieren Einsitz. 

Ziel des Verfahrens war die Evaluierung eines realisierungs-
fähigen Projekts, auf dessen Grundlage auch der Gestaltungs-
plan ausgearbeitet werden kann. Die Teilnehmer sollten mit 
den vorgegebenen Nutzungen auf dem Areal die städtebaulich 
und wirtschaftlich optimale Bebauungsdichte aufzeigen. Einer-
seits sollten hohe architektonische und aussenräumliche Quali-
täten sichergestellt werden, andererseits war als Grundlage für 
eine wirtschaftliche Lösung eine entsprechende Ausnützung zu 
erreichen. Dabei wurde davon ausgegangen, dass die beste-
henden Hochhäuser vorerst erhalten werden. 

Im Dezember 2016 hat das Beurteilungsgremium des Studien-
auftrags der Veranstalterin empfohlen, den Vorschlag des 

                                                        
19  Adrian Streich Architekten, Zürich; Armon Semadeni Architekten, 

Zürich; Bachelard Wagner Architekten, Basel; Caruso St John Ar-
chitects, London/Zürich; GKS Architekten und Planer, Luzern; 
Harder Spreyermann Architekten, Zürich; Knapkiewicz & Fickert, 
Zürich; Michael Meier Marius Hug Architekten, Zürich; Schneider 
Studer Primas mit Streiff Architekten, Zürich (ARGE); Tschuppert 
Architekten, Luzern 

20  Heinz Risi, Präsident des Stiftungsrats der Schindler Pensions-
kasse; Mario Passerini, Geschäftsführer Schindler Pensionskas-
se; Roger Zanoli, Leiter Portfolio Management HIG Asset Ma-
nagement AG; Markus Bärtschiger, Ressortvorsteher Bau und 
Planung, Stadt Schlieren; Andi Scheitlin, dipl. Architekt ETH SIA 
BSA, ehem. Scheitlin Syfrig (Vorsitz); Erika Fries, dipl. Architektin 
ETH SIA BSA, huggenbergerfries Architekten AG; Robin Wino-
grond, Landschaftsarchitektin & Urban Design SIA, Studio Vul-
kann; Barbara Meyer, dipl. Arch. ETH, Projektleiterin Stadtent-
wicklung, Stadt Schlieren; Stefan Meier, dipl. Architekt ETH, 
Wüest & Partner AG; Fiona Scherkamp, dipl. Architektin ETH, 
Wüest & Partner AG (Ersatzjurorin) 

Gestaltungsplan 

Studienauftrag unter Mitwirkung 
der Stadt Schlieren 

Verfahrensbeteiligte 

Ziel 

Siegerprojekt 
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Teams der Adrian Streich Architekten AG und der Ganz Land-
schaftsarchitekten GmbH weiter bearbeiten und realisieren zu 
lassen. 

3.2 Weiterberarbeitung 

Das Siegerprojekt wurde durch die Adrian Streich Architekten 
AG, Zürich und die Ganz Landschaftsarchitekten GmbH, Zürich 
weiterbearbeitet. 

Im Programm des Studienauftrags, dem der Stadtrat von 
Schlieren am 4. April 2016 zugestimmt hat, wurde eine zukünf-
tige Ausnützung von 1,50 als Richtwert vorgegeben. Das Sie-
gerprojekt wurde im Studienauftrag mit einer Ausnützung von 
1,51 ausgewiesen. Dies beinhaltet die Geschossflächen der 
bestehenden Hochhäuser, deren Angaben im Programm des 
Studienauftrags fehlerhaft waren. Bereinigt hätte das Sieger-
projekt eine Ausnützung von 1,55 aufgewiesen. 

In der Projektoptimierung wurde die Erhöhung des Gebäudes 
an der Zürcherstrasse um ein Geschoss, aber nur auf der Hälf-
te der Geschossfläche, vorgeschlagen, um die städtebauliche 
Einordnung gegenüber der grossmassstäblichen Bebauung 
des NZZ-Areals und des Wagi-Areals zu schärfen. Da die Ver-
änderung der Geschossigkeit eine massgebliche Abweichung 
vom Studienauftragsergebnis darstellt, wurde die gesamte 
Projektüberarbeitung am 28. September 2017 nochmals den 
Fachpreisrichtern des Beurteilungsgremiums vorgelegt. Die 
Jury war sich einig, dass das Projekt mit der Überarbeitung 
seine Stärken und die Klarheit des Wettbewerbsbeitrags behält 
und den Städtebau entlang der Zürcherstrasse stärkt. 

Mit der gewünschten Erhöhung des Gebäudes an der Zür-
cherstrasse wird eine Ausnützung von 1,60 über den gesamten 
Gestaltungsplanperimeter erzielt. Dem hat der Stadtrat Schlie-
ren am 9. Oktober 2017 zugestimmt. Dabei wurde erwogen, 
dass dies dem Stadtentwicklungskonzept und dem in Erarbei-
tung befindlichen kommunalen Richtplan (vgl. Kapitel 2.5) ent-
spricht. 

Zur Förderung von kleinen Gewerbebetrieben und einer guten 
Durchmischung im Perimeter wird für einzelne Baubereiche 
bzw. Baubereichsgruppen ein Mindestgewerbeanteil festgelegt. 

  

Projektoptimierung 

Ausnützungserhöhung 

Ausnützung 1,60 

Wohngebiet mit Gewerbeanteil 
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3.3 Projektbeschrieb 

3.3.1 Analyse 
Die Verfassenden des Richtprojekts (vgl. Beilage B1) lesen die 
Zürcherstrasse als Stadtachse und die Schulstrasse als Quar-
tierachse. Zwischen diesen beiden Achsen liegt das neue 
Schindler-Areal als weitere Intarsie in der eher kleinmassstäbli-
chen Bebauungsstruktur des Wohnquartiers Im Moos mit sei-
nen durchgrünten Gärten. Mit der Schaffung zweier neuer 
Quartierplätze entlang der beiden Achsen Zürcherstrasse und 
Schulstrasse, wird einerseits der Schlieremer Bevölkerung ein 
gemeinschaftlich nutzbarer Freiraum gegeben und andererseits 
die Identität und Adressbildung des Areals gestärkt. 

 

 
Abb. 9: Städtebauliche Einbindung 

 

Im Stadtplan gut sichtbar sind die parallel zur Limmat verlau-
fenden Siedlungsbänder, welche das Ortsbild von Schlieren 
prägen. Zwischen der Eisenbahnlinie und der Zücherstrasse 
liegt das Gelände der ehemaligen Wagonsfabrik, welches heu-
te mit verschiedenen gewerblichen Nutzungen stark verdichtet 
wird. Neben den feingliedrigen historischen Shedhallen stehen 
pragmatische Büro- und Industriebauten aus den 1980er-
Jahren und massige Hochhäuser aus der Gegenwart. Zusam-
men bilden diese Bauten entlang der Zürcherstrasse ein un-
gleichmässiges Ensemble mit einer rauen städtischen Stim-
mung. 

Zwischen der Zürcherstrasse und der Schulstrasse hat sich bis 
heute ein kleinmassstäbliches Wohnquartier erhalten. Drei- bis 
viergeschossige Wohnhäuser liegen geordnet in einer offenen 

Stadtachse und Quartierachse 

Zwischen Eisenbahnlinie 
und Zürcherstrasse 

Zwischen Zürcherstrasse 
und Schulstrasse 
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Gartenlandschaft mit grossgewachsenen Bäumen. Gerade im 
Kontrast zur heterogenen Gewerbeüberbauung auf der gegen-
überliegenden Seite der Zürcherstrasse wirkt dieses Wohn-
quartier ruhig und beschaulich. Die zwölfgeschossigen Wohn-
hochhäuser von Werner Stücheli stehen heute entrückt mittig 
auf dem Grundstück der Schindler-Pensionskasse und warten 
darauf, in die städtische Textur eingebunden zu werden. 

 

 
Abb. 10: Gipsmodell, Ansicht Ecke Schulstrasse/Allmendstrasse 

3.3.2 Städtebau 
Ausgangspunkt für die Neugestaltung ist die beinahe idyllische 
Stimmung im städtebaulichen Band zwischen der Zür-
cherstrasse und der Schulstrasse. Mit sorgfältig gegliederten 
Wohnhäusern wird eine gut verständliche Raumfolge geschaf-
fen und der Massstab der kleinen Wohnhäuser im Quartier 
reflektiert. Die Raumfolge von Quartierplatz an der Zür-
cherstrasse, grünem Binnenraum und Quartierplatz an der 
Schulstrasse ist der Kern des Projektes. 

Die beiden Hochhäuser dienen als Angelpunkte für das Projekt. 
Sie werden mit drei Figuren und einem Punkthaus ergänzt, 
welche an die Ränder des Grundstückes gerückt sind. An der 
Zürcherstrasse und der Schulstrasse bilden die Neubauten 
zusammen mit den Stirnseiten der Hochhäuser jeweils kleine 
Plätze, welche die Eingänge in den inneren Gartenraum artiku-
lieren. Das südliche Hochhaus fasst den Quartierplatz an der 
Schulstrasse und das nördliche Hochhaus liegt am Quartier-
platz an der Zürcherstrasse. So erhalten beide Hochhäuser 
eine Präsenz und Adresse zur Strasse. Im Inneren des Grund-
stückes gliedern sie den weiten durchgrünten Binnenraum. 

 

Neugestaltung Schindler-Areal 

Zwei Quartierplätze 
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Die beiden viergeschossigen Neubauten an der Allmendstras-
se und der Schulstrasse weisen zum mittleren Gartenraum 
eine ruhige Fassadenabwicklung auf. Zum Quartier und zur 
Allmendstrasse sind die Bauten durch kleine, halboffene Höfe 
gegliedert. Der Massstab der aufgelösten Strassenfassaden 
verzahnt sich mit dem umliegenden Bestand und bindet das 
Schindler-Areal in die kleinmassstäbliche Textur zwischen der 
Zürcherstrasse und der Schulstrasse ein. 

 

 
Abb. 11: Schwarzplan 10.4.2019 
 

An der Zürcherstrasse wird dieses Prinzip seitenverkehrt an-
gewendet. Auf der Strassenseite steht eine städtische Fassade 
mit bis zu sechs Geschossen. Zum Binnenraum wird der Bau-
körper durch nach Süden offene Höfe gegliedert. Mit verglas-
ten Erkern und einem durchgehenden Vordach wird die Stras-
senfassade verfeinert und das Areal ausdrücklich auch auf die 
Zürcherstrasse orientiert. 

3.3.3 Architektur 
Die gegliederten Grundrisse der Neubauten ermöglichen die 
Kombination einer wirtschaftlichen Erschliessung mit mehr-
spännigen Treppenhäusern und attraktiven mehrseitig belichte-
ten Wohnungen. Alle Wohnungen haben Ausblick in beschauli-
che Gärten. Die eingeschnittenen Höfe zur Allmendstrasse und 

Neue Häuser an den Rändern 

Zürcherstrasse 

Wohnhäuser 
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zum Quartier dienen als Eingangshof und informeller Treff-
punkt. 

Insgesamt werden in mehreren Etappen 142 Wohnungen mit 
abwechslungsreichen Grundrissen angeboten. Am Quartier-
platz an der Schulstrasse sind im Erdgeschoss vier Atelier-
wohnungen angeordnet. Weiter gibt es von der 1-Zimmer Stu-
diowohnung bis zur 5.5-Zimmerwohnung ein vielseitiges Ange-
bot an Wohnungstypen. Zusätzlich sind an der Zürcherstrasse 
32 altersgerechte Wohnungen, zur Hälfte 2.5- und 3.5-Zimmer-
wohnungen und zwei Clusterwohnungen vorgesehen, welche 
ein gemeinschaftliches Wohnen ermöglichen. 

Ein verbindendes Element aller Wohnungen ist ihre geräumige 
Diele mit Garderobe. Von diesem Eingangsraum aus entwi-
ckeln sich vielfältige Raumfolgen. Eigentliche Korridore werden 
nicht verwendet. Kleine Vorräume schaffen eine private Bezie-
hung zwischen Bädern und Zimmer und sind eine wichtige 
Voraussetzung für ein breites Zielpublikum mit verschiedenen 
Lebensformen. Die Loggien werden dazu genutzt, die Wohn-
räume zu gliedern und verschiedene Aufenthaltsbereiche in 
den Wohnungen anzubieten. Zum inneren Gartenraum und den 
halboffenen Höfen sind diese jeweils leicht auskragend ausge-
bildet. 

 

 
Abb. 12: Innenraum 
 

Grundsätzlich werden alle lärmempfindlichen Räume entlang 
der Zürcherstrasse lärmabgewandt über den ruhigen Gartenhof 
belüftet. Die an der Zürcherstrasse liegenden Enfiladen von  
Wohn-und Essraum werden gemäss den Vorgaben des Kan-

Wohnungen 

Lärmschutz 
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tons Zürich für das lärmabgewandte Lüften durchgehender 
Räume belüftet. 

Neben dem grossen mittleren Gartenraum stehen Teile der 
Dachflächen als zusätzliche Freiräume für die Bewohner offen. 
Die fein gegliederte Dachlandschaft aus Treppenaufbauten, 
gemeinschaftlichen Terrassen und zumietbaren Hochbeeten, 
erweitert den Lebensraum. Auf den nicht begehbaren Dachflä-
chen ist eine Photovoltaikanlage geplant. 

Gemäss Richtprojekt sind entlang der Zürcherstrasse im Erd-
geschoss Flächen für gewerbliche Nutzungen eingeplant. Am 
Quartierplatz an der Zürcherstrasse ist im Erdgeschoss des 
Hauses Zürcherstrasse B ein kleines Bistro oder Café mit Aus-
senbestuhlung vorgesehen. In den oberen Geschossen des 
Punkthauses Zürcherstrasse A und im westlichen Trakt des 
Hauses Zürcherstrasse B stehen Dienstleistungsflächen im 
Vordergrund. 

In Erdgeschosslage ist ein städtischer Kindergarten geplant. 

3.3.4 Gestaltung 
Der Ausdruck der Fassaden gründet auf dem Dreiklang von 
muralem Sockel aus Klinker, oberen Geschossen aus verputz-
tem Mauerwerk mit Lochfenstern und der Brüstung des Daches. 
Diese drei Elemente sind entlang der Zürcherstrasse und ge-
genüber dem Wohnquartier jeweils in eigenem Charakter aus-
formuliert. Entlang der Zürcherstrasse gliedern ein hohes Erd-
geschoss mit durchlaufendem Vordach, feine, verglaste Erker 
in den Obergeschossen und ein abschliessender Dachrand die 
Strassenfassade und geben ihr ein spezifisches Gesicht. An 
der Allmendstrasse und der Schulstrasse hingegen ist der So-
ckel in Sichtmauerwerk niedriger ausgebildet, die Loggien wer-
den in Anlehnung an die Erker, als klare, grossformatige Struk-
turen in Ortbeton gestaltet und die hohe Brüstung der Dach-
landschaft bildet den Abschluss. Es ist eine robuste Architektur, 
die zur Zürcherstrasse eine gelassene, städtische Haltung sig-
nalisiert und an der Schulstrasse und der Allmendstrasse an 
die feinmassstäbliche Gartenstadtarchitektur der Nachkriegs-
zeit erinnert. 

3.3.5 Aussenraum 
Der neue Quartierplatz an der Zürcherstrasse ist im Gegensatz 
zum neuen Quartierplatz an der Schulstrasse mit einer gross-
zügigen Freitreppe und integrierter Rampe städtisch ausge-
prägt. Eine chaussierte Baumintarsie, aus dornenlosen Gledit-
schien, mit Wasserbecken und angrenzender Aussengastro-
nomie runden die belebte Charakteristik der Zürcherstrasse ab. 

Dachlandschaft 

Gewerbliche Nutzungen 

Kindergarten 

Ausdruck 

Zwei Plätze, zwei Gesichter 
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Sie bilden Aufenthalts- und Verweilmöglichkeiten zum Be-
obachten des städtischen Treibens. 

Der Quartierplatz an der Schulstrasse hingegen ist chaussiert 
und mit Trinkbrunnen, freier Bestuhlung und einem langen 
Tisch sowie Ping-Pong-Tisch als Begegnungsort ausgestaltet. 
Seine erhöhte Mitte ist im spielenden Raster bepflanzt und 
ermöglicht durch einen dadurch erhöhten Wurzelraum einen 
bunten Strauss von verschiedenen gefiedertlaubigen Baumar-
ten unterschiedlicher Grösse eine neue Heimat auf dem unter-
bauten Bereich. 

Über die beiden Plätze und weiteren Verbindungswege wird 
der innere Gartenraum erschlossen, so dass eine gute Durch-
wegung und Anknüpfung in das Quartier geboten wird. Die 
Wegverbindungen sind mit polygonalen Natursteinplatten mit 
variablen Fugenbreiten ausgelegt und reagieren so auf unter-
schiedliche Nutzungsintensitäten und Wegehierarchien. 

Einzelbäume verdichten sich zu einem Baumhain aus Eichen 
und Föhren und markieren die Mitte der weiten Gartenland-
schaft. Rasen- und Wiesenflächen laden zur vielfältigen Benut-
zung ein. Zu den Gebäudegrenzen verdichten sich die Wiesen-
flächen zu Hochstaudenfluren mit Strauchbepflanzung und 
bilden das notwendige Abstandsgrün zu den Erdgeschosswoh-
nungen.  

Einzeln verteilte Spielsteine erstrecken sich über den inneren 
Gartenraum und ermöglichen Hüpf- und Bewegungsspiele in 
Licht und Schatten. Der Innere Gartenraum wird so zu einem 
ganzheitlichen Spiel- und Erfahrungsraum. 

Den Auftakt zu den neuen Wohnhäusern an den Rändern bil-
den die quartiertypischen Vorgärten. Über diese betritt man 
das Haus. Die Vorgärten sind neu interpretiert mit polygonalen 
Gneisplatten ausgelegt, mit Aussparungen für Baum- (Kirsch-
bäume und Magnolien) und Staudenpflanzungen. Auch die 
Besucherparkfelder finden hier ihren Platz. Die Vorgärten sind 
Begegnungsorte mit Aufenthaltsqualität, so dass es auf dem 
Heimweg oder beim Abstellen der Velos zum einen oder ande-
ren Schwatz unter den Nachbarn kommt. 

Innerer Gartenraum 

Vorgärten 
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Abb. 13: Piktogramm Gesamtkonzept Umgebung 10.4.2019 
 

Die Eingangsbereiche werden klar gekennzeichnet und gut 
ausgeleuchtet. Die Parkwegebeleuchtung wird auf das not-
wendige reduziert um eine möglichst geringe Lichtemission zu 
erzeugen. Für einen geringen Betriebs- und Unterhaltsaufwand 
werden LED Leuchten vorgesehen. 

Beleuchtung 
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4 GESTALTUNGSPLAN 
 

Mit Gestaltungsplänen werden für bestimmt umgrenzte Gebiete 
Zahl, Lage, äussere Abmessungen sowie die Nutzweise und 
Zweckbestimmung der Bauten bindend festgelegt. Dabei darf 
von den Bestimmungen über die Regelbauweise und von den 
kantonalen Mindestabständen abgewichen werden. Für die 
Projektierung ist ein angemessener Spielraum zu belassen. 
Der Gestaltungsplan hat auch die Erschliessung sowie die ge-
meinschaftlichen Ausstattungen und Ausrüstungen zu ordnen, 
soweit sie nicht schon durch einen Quartierplan geregelt sind; 
er kann Festlegungen über die weitere Umgebungsgestaltung 
enthalten. 

4.1 Allgemeine Bestimmungen 

Der Gestaltungsplan bezweckt eine bauliche Verdichtung des 
Schindler-Areals. Dabei soll eine städtebaulich, architekto-
nisch und freiräumlich besonders gut gestaltete und wirtschaft-
liche Überbauung sichergestellt werden. 

Mit dem Gestaltungsplan werden folgende Ziele verfolgt: 

- Hohe städtebauliche Qualität 
- Besonders gut gestaltete Bauten und Anlagen sowie deren 

Umschwung und zweckmässige Ausstattung und Ausrüstung 
- Sicherstellung öffentlich zugänglicher Plätze und Fussweg-

verbindungen mit besonders guter Freiraumausstattung 
- Publikumsbezogene Nutzungen an Passantenlagen 
- Lärmschutz entlang der Zürcherstrasse 
 

Verbindliche Bestandteile bilden die Vorschriften sowie der 
Situationsplan 1:500. Orientierende Bestandteile bilden der 
vorliegende Planungsbericht sowie das Richtprojekt (Stand: 10. 
April 2019). 

Der Gestaltungsplan gilt für den im Situationsplan 1:500 be-
zeichneten Perimeter (vgl. auch Kapitel 2.1). 

Der Gestaltungsplan «Schindler-Areal» überlagert als Son-
dernutzungsplan die Bauordnung- und Zonenordnung der Stadt 
Schlieren, d. h. grundsätzlich gelten die Bestimmungen des 
Gestaltungsplans (Situationsplan, Vorschriften). Für Inhalte, für 
die der Gestaltungsplan keine Regelungen trifft, gelten die Vor-
schriften der Bau- und Zonenordnung. 

 

Inhaltliche Vorgaben 
gemäss § 83 PBG 

Zweck 

Ziele 

Bestandteile 

Geltungsbereich 

Gestaltungsplan überlagert 
allgemeine Nutzungsplanung 
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Bestimmungen durch übergeordnetes Recht gehen Bestim-
mungen auf kommunaler Ebene vor, d. h. bei abweichenden 
Bestimmungen gilt vorrangig vor den Bestimmungen des Ge-
staltungsplanes das übergeordnete Recht (vgl. Vorschriften Art. 
3 Abs. 3). 

Insbesondere ist hierbei das kantonale Planungs- und Baurecht 
zu beachten. Die Bestimmungen des Planungs- und Baugeset- 
zes (PBG) sind einzuhalten. Baulinien sind zu beachten. 

Von dem Grundsatz, dass das übergeordnete Recht in der 
jeweils aktuellen Fassung gilt, weicht Art. 3 Abs. 4 ab. Dem-
nach gelten die Baubegriffe und Messweisen des PBGs samt 
zugehöriger Verordnung in der Fassung, die am 28. Februar 
2017 gegolten hat21. Dies ist aufgrund einer Übergangsfrist des 
PBGs möglich. 

Allfällige Renovationen/Sanierungen der bestehenden Hoch-
häuser erfolgen gestützt auf § 357 PBG (Bestandesgarantie). 
Im Moment sind vertiefte Abklärungen über den baulichen Zu-
stand der Hochhäuser im Gange. Sollte sich die Schindler 
Pensionskasse gestützt auf diese Abklärungen entscheiden, 
die Hochhäuser auch durch Neubauten zu ersetzen, kämen die 
Vorschriften des Gestaltungsplans zur Anwendung. 

4.2 Bau- und Nutzungsvorschriften 

4.2.1 Baubereiche 
Die im Situationsplan bezeichneten horizontalen Grenzen und 
die jeweiligen Höhenkoten bilden den Baubereich. Der Baube-
reich basiert auf dem Richtprojekt zuzüglich eines ausreichen-
den Projektierungsspielraums. Gebäude sind nur innerhalb der 
Grenzen der Baubereiche zulässig. Es darf auf die Grenzen 
der Baubereiche gebaut werden.  

Im Baubereich B1 sind nur Gewerbenutzungen zulässig und im 
Baubereich B2 sind Gewerbe- wie auch Wohnnutzungen zu-
lässig. Gemäss Richtprojekt ist ein baubereichsübergreifendes 
Gebäude geplant. Für einen angemessenen Anordnungspiel-
raum der Grundrisse in der Projektierungsphase wird auf eine 
fixe Festsetzung der Abgrenzung verzichtet (Anordnungsspiel-
raum). 

 

                                                        
21  PBG vom 7.9.1975 mit Änderungen bis zum 1.7.2015 
 ABV vom 22.6.1977 mit Änderungen bis zum 1.7.2009 
 BBV I vom 6.5.1981 mit Änderungen bis zum 1.3.2015 
 BBV II vom 26.8.1981 mit Änderungen bis zum 1.11.2009 

Vorrang übergeordnetes Recht 

Baubegriffe und Messweisen 
gemäss bisherigem Recht 

Bestehende Hochhäuser 

Baubereiche 

Abgrenzung Baubereiche 
B1 und B2 
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Die Bebauung des Richtprojekts reagiert bezüglich Setzung, 
Form, Fassadenabwicklung und Höhenstaffelung differenziert 
auf die bebaute und unbebaute Umgebung innerhalb und aus-
serhalb des Gestaltungsplanperimeters. Um diese Qualitäten 
zu sichern wurde eine feingliedrige Aufteilung der Baubereiche 
gewählt. Um dennoch einen angemessenen Anordnungspiel-
raum zu gewährleisten, erfolgen einzelne Vorgaben nicht auf 
Stufe Baubereich sondern übergeordnet auf Stufe Baube-
reichsgruppe. Baubereichsgruppen bestehen aus mehreren 
Baubereichen. 

Zusätzlich zur maximalen Höhenkote wird für die Baubereiche 
jeweils die maximale Anzahl der Vollgeschosse vorgegeben, 
um eine angemessene Geschosshöhe zu gewährleisten. Die 
vorgegebenen Geschossigkeiten orientieren sich am Richtpro-
jekt bzw. für die Hochhäuser am Bestand. 

Gemäss Bauordnung der Stadt Schlieren sind im Planungsge-
biet keine anrechenbaren Untergeschosse zulässig (vgl. Kapi-
tel 2.5). Gemäss Gestaltungsplan sind diese in den Bauberei-
chen A, B1, B2, B3, F1 und F2 zulässig (vgl. Art. 4 Abs. 3), um 
für dortige Gewerbenutzungen an publikumsorientierten Lagen 
allenfalls unterirdische anrechenbare Geschossflächen realisie-
ren zu können. 

Dachgeschosse sind im Richtprojekt nicht vorgesehen, aus 
städtebaulichen Gründen nicht wünschenswert und daher nicht 
zulässig. 

Die möglichen Nutzungen werden pro Baubereich angegeben. 
In den Baubereichen A, B1 und B3 sind aufgrund des 2-
Stundenschattens der bestehenden Hochhäuser nur Gewerbe-
nutzungen zulässig. In den Baubereichen B2 und F1 sind 
grundsätzlich Wohn- und Gewerbenutzungen, jedoch im Erd-
geschoss nur Gewerbenutzungen zulässig. In den Bauberei-
chen B1, B2 und F1 sind im Erdgeschoss zur Zürcherstrasse 
und zum «Quartierplatz an der Zürcherstrasse» hin publikums-
orientierte Nutzungen anzuordnen. (vgl. Art. 4 Abs. 6). In den 
übrigen Baubereichen sind grundsätzlich Wohn- und Gewerbe-
nutzungen zulässig. 

Gemäss Bauordnung der Stadt Schlieren gilt im Planungsge-
biet ein Mindestanteil für Wohnnutzung von 60% (vgl. Kapitel 
2.5). Basierend auf dem Richtprojekt wird ein Mindestanteil für 
Wohnnutzungen von 60–70% vorgeschrieben. 

Die Bauordnung der Stadt Schlieren enthält keine Mindestvor-
gaben zum Gewerbeanteil. Zur Förderung von kleinen Gewer-
bebetrieben und einer guten Durchmischung im Perimeter wird 
für die Baubereichsgruppe A–D4 ein minimaler Gewerbeanteil 

Baubereichsgruppen 

Anzahl Vollgeschosse 

Teilweise Untergeschosse 
zulässig 

Dachgeschosse nicht zulässig 

Nutzweise 

Mindestanteil Wohnnutzung 

Mindestanteil Gewerbenutzung 
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von 15% und für die Baubereichsgruppe F1/F2 ein solcher von 
5% festgelegt. Für die Hochhausbaubereiche (G/H) sowie die 
kleine Parzelle in der südwestlichen Ecke des Perimeters 
(Baubereich E) wird kein Gewerbeanteil vorgeschrieben. 

Mit Zustimmung der Stadt kann von Nutzungsvorschriften ab-
gewichen werden. 

Für den Gestaltungsplan wird bezüglich Lärm die Empfindlich-
keitsstufe II vorgegeben (vgl. Kapitel 4.6.3). Daher sind als 
Gewerbenutzung nur nicht störende Gewerbenutzungen wie 
beispielsweise Bildung und Kinderbetreuung, Pflegeeinrichtun-
gen, Dienstleistungen und Handel, Gewerbe, Hotel und Gast-
ronomie sowie Verkauf zulässig. Sexgewerbliche Salons oder 
vergleichbare Einrichtungen sind nicht zulässig. 

Die Ausnützung gemäss Bauordnung der Stadt Schlieren be-
trägt 0,80–0,88 (vgl. Kapitel 2.5). Basierend auf dem Richtpro-
jekt wird im Rahmen des Gestaltungsplans von dieser Vorgabe 
abgewichen und eine Ausnützung von 160% festgelegt (vgl. 
Kapitel 3.2). Ausgehend von einer anrechenbaren Grundstück-
fläche von 15'726 m² ermöglicht dies insgesamt eine maximale 
mögliche anrechenbare Geschossfläche von 25'162 m². 

Das Total der maximalen anrechenbaren Geschossfläche wird 
gemäss Richtprojekt auf die Baubereichsgruppen verteilt (vgl. 
Art. 4 Abs. 3). 

Für die Ausnützung sind alle dem Wohnen, Arbeiten oder sonst 
dem dauernden Aufenthalt dienenden oder hierfür verwendba-
ren Räume in Vollgeschossen und anrechenbaren Unterge-
schossen, unter Einschluss der dazugehörigen Erschliessungs-
flächen und Sanitärräume samt inneren Trennwänden anre-
chenbar. 

4.2.2 Bauvorschriften in den Baubereichen 
In den Baubereichen A, B1, B2 und F1 sind im Erdgeschoss 
nur Gewerbenutzungen zulässig. Daher wird entlang der publi-
kumsorientierten Seiten der Baubereiche ein überhohes Erd-
geschoss vorgeschrieben. 

In den Baubereichen G und H sind Hochhäuser gemäss 
§ 282 ff PBG zulässig. In diesen Baubereichen sind bereits 
heute Hochhäuser vorhanden. 

Gemäss § 284 Abs. 4 PBG dürfen Hochhäuser durch ihren 
Schattenwurf bewohnte Gebäude nicht wesentlich beeinträch-
tigen. Eine Gegenüberstellung des Zweistundenschattens ei-
nes Vergleichsprojekts und des bestehenden Hochhauses 

Nutzungsabweichungen 

Nicht störendes Gewerbe 

Ausnützungsziffer 1,60 

Ausnützungsverteilung 

Anrechenbare Geschossfläche 

Überhohes Erdgeschoss 

Hochhäuser 

Zweistundenschatten 
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zeigt, dass durch das Hochhaus keine Mehrbeschattung resul-
tiert (vgl. Anhang A1). Dennoch wird im Gestaltungsplan darauf 
verzichtet, in den durch den Zweistundenschatten betroffenen 
Bereichen Wohnnutzungen vorzusehen. 

 

 
Abb. 14: Zweistundenschatten 
 

Vom Zweistundenschatten der Bestandsbaute im Baubereich G 
sind die Baubereiche A, B1 und B3 betroffen. Aus diesem 
Grund sind in den jeweiligen Baubereichen keine Wohnnutzun-
gen zulässig. Die variable Abgrenzung zwischen den Baube-
reichen B1 und B2 ermöglicht den nötigen Spielraum, um bei 
der weiteren Projektierung der Grundrisse auf die Beschattung 
reagieren zu können. 

Der Gestaltungsplan lässt gegenüber der Regelbauweise Ab-
weichungen von Bestimmungen zu. Die Gebäudelängen und -
tiefen sind nicht beschränkt, soweit dies wohnhygienisch, feu-
erpolizeilich und arbeitsrechtlich zulässig ist. Es gibt keinen 
Mehrlängenzuschlag. Unter Vorbehalt einwandfreier hygieni-
scher und feuerpolizeilicher Verhältnisse dürfen die kantonalen 
Mindestabstände innerhalb der Baubereiche unterschritten 
werden. Die geschlossene Bauweise ist zulässig. Mit Ausnah-
me entlang von rechtskräftigen Baulinien gelten im ganzen 
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Perimeter keine unter- oder oberirdischen Strassen- bzw. 
Wegabstände. 

Ein Gebäude auf der Kante des Baubereichs A kann eine 
Mehrhöhe gemäss § 260 Abs. 2 PBG aufweisen. Da im Ge-
gensatz zur Regelbauweise kein Dachgeschoss zulässig ist, 
führt dies zu keinen nachteiligen wohnhygienischen oder feu-
erpolizeilichen Verhältnissen. Zur Sicherung der städtebaulich 
erwünschten einheitlichen Traufe wird der Mehrhöhenzuschlag 
gemäss § 260 Abs. 2 PBG ausgeschlossen. 

4.2.3 Abweichungen von den Baubereichen 
In Art. 7 der Gestaltungsplanvorschriften wir geregelt, welche 
Gebäude und Gebäudeteile über die Grenzen der Baubereiche 
hinausragen oder ausserhalb der Baubereiche erstellt werden 
dürfen. 

4.2.4 Archäologische Zone 
Aufgrund der archäologischen Zone auf dem Areal ist die Vor-
gabe gemäss Art. 8 erforderlich. 

4.2.5 Etappierung 
Grosse Überbauungen werden in der Regel etappiert, d. h. in 
mehreren Bauabschnitten, erstellt. Im vorliegenden Fall sind 
zudem verschiedene Grundeigentümer im Planungsgebiet ver-
treten, deren zeitliche Entwicklungsabsichten unterschiedlich 
sein können. Daher ist eine Etappierung der Überbauung 
wahrscheinlich. 

Die etappenweise Ausführung der Überbauung setzt den 
Nachweis einer guten städtebaulichen, architektonischen und 
aussenräumlichen Teiletappe und eine ausreichende Frei-
raumversorgung sowie eine funktionsfähige Erschliessung vo-
raus. Sofern zweckmässig, verhältnismässig und angemessen, 
sind die Quartierplätze und Fusswegverbindungen West und 
Ost nach Vollendung der ersten Etappe für die Öffentlichkeit 
zugänglich zu machen. Provisorische Lösungen sind zulässig. 
Mit jeder Bauetappe ist aufzuzeigen, dass mit den weiteren 
Etappen die Mindestanteile Wohnnutzung und Gewerbenut-
zung gemäss Art. 4 Abs. 3 erreicht werden können. 

 

 

 

Mehrhöhenzuschlag 

Etappierung ist möglich 

Anforderungen Teiletappe 
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4.3 Gestaltung 

4.3.1 Gestaltungsqualität und Gesamtwirkung 
Bauten, Anlagen und Aussenräume sind für sich und in ihrem 
Zusammenhang so zu gestalten, dass eine besonders gute 
städtebauliche, architektonische und aussenräumliche Ge-
samtwirkung erreicht wird. Es gelten die Anforderungen ge-
mäss § 71 PBG. 

Die Gestaltung der Bauten soll hinsichtlich Massstäblichkeit, 
Formensprache, Gliederung, Materialwahl, Fassadengestal-
tung, Farbgebung und Beleuchtung zu einem harmonischen 
Gesamtbild führen. 

Es ist eine besonders hohe Wohnqualität anzustreben. An La-
gen mit erhöhtem Publikumsverkehr ist der Wohnqualität be-
sondere Aufmerksamkeit zu schenken. 

Entlang der Zürcher-, Allmend- und Schulstrasse sowie den 
Quartierplätzen sind die Gebäude so zu situieren und so zu 
gestalten, dass eine gute Gesamtwirkung der betreffend Stras-
sen- und Platzräume resultiert. 

Zur Förderung belebter öffentlicher Räume soll die Addressbil-
dung entlang dieser erfolgen. Bei direkt an den öffentlichen 
Strassen liegenden Gebäuden und Gebäudeteilen sind daher 
die Hauszugänge und Postadressen am Strassenraum oder an 
den Quartierplätzen anzuordnen. 

Gebäude und Gebäudeteile gemäss Art. 7 befinden sich z. T. 
ausserhalb der Baubereiche und daher im Aussenraum. Zur 
Wahrung der Aussenraumqualitäten sind Gebäude und Ge-
bäudeteile gemäss Art. 7 besonders gut zu gestalten. Technik-
aufbauten auf Flachdächern sind grundsätzlich zu verkleiden 
(Ausnahmen sind geregelt). 

Der Übergang zwischen den Baubereichen B2 und F1 befindet 
sich an einer exponierten Lage entlang des aufzuwertenden 
Strassenraums der Zürcherstrasse. Im Falle einer geschlosse-
nen Bauweise und einer zeitlich gestaffelten Realisierung der 
Gebäude in diesen Baubereichen ist sicherzustellen, dass nach 
jeder Teiletappe eine gute Gestaltung der Stirnfassade ge-
währleistet ist. 

4.3.2 Richtprojekt 
Da das Richtprojekt für die Baubereiche auf dem Grundstück 
der Schindler PK bereits fortgeschrittener und detaillierter ist, 

Gestaltungsqualität 

Gesamtwirkung 

Wohnqualität 

Strassen- und Platzräume 

Adressbildung 

Gebäude und Gebäudeteile 
im Aussenraum 

Übergang Baubereiche 
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gilt es für diese Baubereiche als wegleitend. Für die übrigen 
Baubereiche ist das Richtprojekt nur orientierend. 

4.4 Aussenraum 

Die Vorgaben zu den verschiedenen Freiraumbereichen basie-
ren auf wichtigsten Elementen des Richtprojekts (vgl. Kapitel 
3.3.5). 

In Art. 11 Abs. 7 wird geregelt, welche Freiraumbereiche öffent-
lich zugänglich zu gestalten sind. Dabei ist den Übergängen zu 
angrenzenden Wohnnutzungen im Erdgeschoss ist grosse 
Aufmerksamkeit zu schenken. 

Gemäss Art. 29 BO muss die Gesamtfläche der Spiel-, Ruhe-
fläche und Gärten mindestens 20% der zu Wohnzwecken ge-
nutzten Geschossfläche betragen. Ausgehend von einer aGF 
von rund 22'600 m² für Wohnzwecke gemäss Richtprojekt, 
lässt sich daher die notwendige Freifläche auf rund 4'500 m² 
beziffern. 

Das Richtprojekt erfüllt die Vorgaben der Regelbauweise, da 
es eine Freifläche von rund 8'400 m² aufweist (vgl. Abb. 15). 
Davon ist mit rund 4'300 m² ein Grossteil nicht unterkellert, was 
die Versickerung von Meteorwasser und ein angenehmes 
Mikroklima der Freiräume fördert. Zur Sicherstellung eines 
Projektierungsspielraums wird ausgehend vom Richtprojekt 
eine nicht unterkellerte Freifläche von mind. 4'250 m² festge-
schrieben, welche grundsätzlich versickerbar zu gestalten ist. 

 

Vorgaben Freiraumbereiche 

Öffentliche Zugänglichkeit 

Freifläche gemäss 
Regelbauweise 

Freifläche 
Richtprojekt/Gestaltungsplan 
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Abb. 15: Übersicht der Freifläche vom 10.4.2019 (verkleinert) 

 

4.5 Verkehr 

4.5.1 Erschliessung MIV 
Die Ein- und Ausfahrten für den motorisierten Individualverkehr 
erfolgen über die Allmendstrasse, die Schulstrasse und die 
Parzelle Kat.-Nr. 6942 in der südwestlichen Ecke des Perime-
ters. 

Garagenrampen sind in die Gebäude zu integrieren. 

Die Tiefgarage für die Baubereiche F1 und F2 muss über die 
Einfahrt beim Baubereich C3 erschlossen werden. 

Von der Schulstrasse verläuft der im Grundbuch vermerkte 
Zufahrtsweg zu den Grundstücken Kat.-Nr. 4320 und 4321 (vgl. 
Kapitel 2.2). Die Erschliessung des Grundstücks Kat.-Nr. 7589 
erfolgt über das Grundstück Kat.-Nr. 4320. 
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4.5.2 Parkierung MIV 
Art. 14 Abs. 1 bis 4 enthalten Vorgaben zur Anzahl Abstellplät-
ze. Die Bestimmung richtet sich nach den Vorgaben im Pro-
gramm des Studienauftrags. Dies wurde in einem Gutachten 
(Einschätzung des Parkplatzbedarfs der IBV Hüsler AG vom 
24.10.2017) plausibilisiert. Zur Förderung der Freiraumqualitä-
ten sind die Abstellplätze für Bewohner und Beschäftigte unter-
irdisch anzuordnen (Art. 14 Abs. 5). Gemäss der vorgeschrie-
benen Berechnungsweise ist bei voller Ausnützung mit rund 
170 bis 260 Parkplätzen zu rechnen. 

Kunden- und Besucherparkplätze können in Doppelfunktion 
genutzt werden, da diese üblicherweise zu unterschiedlichen 
Tages- und Uhrzeiten genutzt werden. Kunden- und Besucher-
parkplätze können unter bestimmten Bedingungen auch ober-
irdisch angeordnet werden. Einerseits ist eine Anordnung in-
nerhalb des im Situationsplan 1:500 bezeichneten Freiraumbe-
reichs Oberirdisches Parkieren zulässig. Andererseits ist mit 
Zustimmung der Stadt Schlieren eine Anordnung im Trottoirbe-
reich angrenzend an den Gestaltungsplanperimeter zulässig. 
Letzteres würde eine Anordnung der Parkplätze entlang der 
Fahrspur und einen geschützten Trottoirbereich entlang der 
Bebauung ermöglichen. Im Rahmen der Baubewilligung ist ein 
Parkierungsregime zu erlassen. 

Angrenzend an den Gestaltungsplanperimeter bedarf das Bau-
vorhaben die Verschiebung einzelner Parkplätze der "Blauen 
Zone". 

4.5.3 Fuss- und Veloverkehr 
Im Sinne der Veloförderung werden Vorgaben zur Anzahl und 
Qualität Veloabstellplätze vorgeschrieben. Der Bedarf bemisst 
sich gemäss Norm. Vorgaben zur Qualität orientieren sich am 
Richtprojekt sowie am Merkblatt "Veloparkierung für Wohnbau-
ten" des Kantons Zürich vom Oktober 2012. 

Auf dem Areal werden zwei dauernd öffentlich zugänglich 
Fusswegverbindungen festgesetzt, welche die Schulstrasse 
über den angrenzenden Quartierplatz und den inneren Garten-
raum mit der Zürcherstrasse und der nahegelegenen zukünfti-
gen Station der Limmattalbahn verbinden. Dadurch wird die auf 
Stufe Regionaler Richtplan erwünschte Erreichbarkeit der 
Limmattalbahn durch den Fussverkehr erhöht (vgl. Kap. 2.3). 
Die Verbindung West führt dabei über den Quartierplatz an der 
Zürcherstrasse und die Verbindung Ost über den Baubereich 
F1. Die Fusswegverbindungen sind gut zu gestalten. Die mini-
male Wegbreite beträgt 2,0 m. Die lichte Breite zwischen Ge-
bäuden bzw. Gebäudeteilen beträgt mindestens 3,0 m. Sofern 
in den Baubereichen B2 und F1 die geschlossene Bauweise 

Anzahl und Lage 

Kunden- und Besucherparkplätze 

Blaue Zone ausserhalb 
des Gestaltungsplanperimeters 

Parkierung Velos 

Öffentlich zugängliche Fussweg-
verbindungen 
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realisiert wird, ist der Gebäudedurchgang zweigeschossig zu 
gestalten. 

Zusätzlich enthält das Richtprojekt ein untergeordnetes Netz 
an arealinternen Durchwegungen. 

4.6 Umwelt 

Die mit dem Gestaltungsplan ermöglichten Bauten sind keine 
(umweltrechtliche) Anlage, welche gemäss Anhang der Ver-
ordnung über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung unterstellt wäre. 

4.6.1 Grundwasser, Entwässerung und Erdwärme 
Grundwasser, Entwässerung und Erdwärme sind in der Bau-
grunduntersuchung (vgl. Beilage B2) beschrieben. Im vorlie-
genden Planungsbericht wird nachfolgend punktuell auf einzel-
ne Themen eingegangen. 

Die Fundationskote der Untergeschosse der Häuser entlang 
der Zürcherstrasse inkl. Tiefgarage werden voraussichtlich 
knapp über dem mittleren Grundwasserspiegel, aber unter den 
Hochwasserspiegel zu liegen kommen. Für die Bewilligung 
durch die kantonale Fachstelle ist ein Grundwasserdurchfluss-
konzept notwendig. 

Der Untergrund besteht zuoberst aus einer ca. 0,3 m mächti-
gen Deckschicht, einer ca. 2,8–3,5 m mächtigen künstlichen 
Auffüllung und einer ca. 1–2 m mächtigen fluviatilen Ablage-
rung. Letztere ist wahrscheinlich für Regenwasserversickerung 
geeignet. Aufgrund der Deckschicht / künstlichen Auffüllung ist 
dafür jedoch eine Versickerungsanlage notwendig. Zudem ist 
Versickerung von Regenwasser in kontaminiertem Unter-
grundmaterial nicht zulässig. 

Es besteht die Möglichkeit, dass die notwendige Heizenergie 
aus Erdwärme mittels Erdsonden gewonnen werden kann. 
Gemäss kantonalem Wärmenutzungsatlas ist die Bohrtiefe 
jedoch auf 74–75 m beschränkt. Im Rahmen des Vorprojekts 
sind Abklärungen für eine Bohrtiefe von 400 Metern in Bearbei-
tung. 

4.6.2 Bodenbelastungen und Altlasten 
Das Planungsgebiet befindet sich vollumfänglich im Prüfperi-
meter für Bodenverschiebungen. Zusätzlich befindet sich auf  
dem Planungsgebiet ein Ablagerungsstandort gemäss Kataster 
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Berichterstattung 
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Ablagerungsstandort 



4 GESTALTUNGSPLAN 37 

 

29356_05A_191129_PlaBer.docx Planpartner AG 

der belasteten Standorte22. Für Ablagerungsstandorte ist im 
Rahmen der Baubewilligung ein kantonales Altlastenverfahren 
notwendig. 

4.6.3 Lärm 
Gemäss Bauordnung der Stadt Schlieren bestehen  auf dem 
Planungsgebiet bezüglich Lärm die Empfindlichkeitsstufen II 
und III. Für den gesamten Gestaltungsplanperimeter wird die 
Empfindlichkeitsstufe II vorgeschrieben (vgl. Art. 4 Abs. 9). 
Eine Festsetzung von zwei Empfindlichkeitsstufen wurde ge-
prüft. Dies wurde jedoch verworfen, da die Immissionsgrenz-
werte ebenfalls nicht eingehalten wären und daher auch Aus-
nahmebewilligungen beantragt werden müssten. 

Das Richtprojekt wurde im Rahmen eines Lärmgutachtens auf 
die Empfindlichkeitsstufe II geprüft. Bezüglich dieser Lärmquel-
len ist die Einhaltung der Immissionsgrenzwerte gemäss LSV 
von 60 dB am Tag und 50 dB in der Nacht nachzuweisen. 

Gemäss Lärmgutachten erfüllt das Richtprojekt die Immissi-
onsgrenzwerte grösstenteils. Entlang der Zürcherstrasse wer-
den die Grenzwerte entlang der Fassade z. T. überschritten. 
Diese Räume verfügen aber über Lüftungsfenster, die lärmab-
gewandt nach hinten ausgerichtet sind («gelbe» Räume). Es 
gibt auch zwei «rote» Räume, die über keine Lüftungsfenster 
an einer lärmabgewandten Fassade verfügen. 

Die Lärmgutachter kommen zum Schluss, dass die Vorausset-
zungen für die Erteilung von Ausnahmebewilligungen sowohl 
für die «gelben» als auch für die «roten» Räume gegeben sind. 

4.6.4 Gefahrenvorsorge 
Das Konzept Feuerwehrzufahrt wurde in Absprache mit der 
Stadt Schlieren und der Feuerwehr Schlieren erstellt. Das Ge-
staltungsplan-Gebiet ist für die Rettungsdienste hinreichend 
zugänglich (vgl. Abb. 16). 

 

                                                        
22  Gemäss Untersuchungen vom 25.9.2002. GIS-Browser des Kan-

tons Zürich, Abruf am 10.11.2017  
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Abb. 16: Plan der Aufstellflächen Feuerwehr vom 10.4.2019 
 

Gemäss Chemie-Risikokataster23 befindet sich das Planungs-
gebiet ausserhalb des Konsultationsbereichs für chemische 
Risiken. 

Gemäss Gefahrenkartierung Naturgefahren Limmattal24 besteht 
für das Planungsgebiet keine oder vernachlässigbare Gefähr-
dung durch Hochwasser. 

Auf und im Umkreis des Planungsgebiets ist keine bestehende 
oder zukünftige Anlage bekannt, welche die Anlagegrenzwerte 
für nichtionisierende Strahlung (NIS) nach Anhang 1 der NISV 
überschreiten. 

4.6.5 Ver- und Entsorgung 
Für die Sammlung von im GP-Perimeter anfallenden Abfällen 
sind im Baubewilligungungsverfahren geeignete Standorte zu 
bestimmen. Die Vorgaben richten sich nach der Bauordnung 
der Stadt Schlieren. Der GP enthält daher keine anderslauten-
den Bestimmungen. 

 

                                                        
23  GIS-Browser des Kantons Zürich, Abruf am 10.11.2017  
24  Die rechtskräftige Fassung wurde am 17.12.2008 erlassen. GIS-

Browser des Kantons Zürich, Abruf am 10.11.2017 
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4.7 Energie 

Um den Vorgaben der kommunalen Energieplanung (vgl. Kapi-
tel 2.5) zu entsprechen, haben Neubauten innerhalb des Peri-
meters eine effiziente und ökologisch ausgerichtete Energie-
versorgung aufzuweisen. Sie sind so zu erstellen, dass sie 

- entweder mindestens den jeweils gültigen MINERGIE-
Standard erreichen; 

- oder den Grenzwert gemäss Norm 380/1 (vom 1.12.2016) 
um mindestens 20% unterschreiten und mindestens 70% des 
zulässigen Wärmebedarfs für Heizung und Warmwasser mit 
ortsgebundener niederwertiger Abwärme oder Umweltwärme 
decken; 

- oder ausschliesslich erneuerbare Energien oder Abwärme 
nutzen. 

4.8 Schlussbestimmungen 

Mit den Schlussbestimmungen wird das Inkrafttreten des priva-
ten Gestaltungsplans geregelt. 
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5 VERFAHREN 

5.1 Ablauf und Termine 

Was Wann 

Studienauftrag 2016 

Projektoptimierung Richtprojekt 2017 

Ausarbeitung Gestaltungsplan 2017/2018 

Eingabe bei Stadt Schlieren Mai 2018 

Stadtratsbeschluss: Verabschiedung 
zhd. kantonaler Vorprüfung und öf-
fentlicher Auflage 

11. Juni 2018 

Kantonale Vorprüfung 12. September 2018 

Öffentliche Auflage (Mitwirkung) 15. Juni 2018 
bis 14. August 2018 

Beratung der Einwendungen und 
Bericht zu den nicht berücksichtigten 
Einwendungen 

27. Februar 2019 

Eingabe bei Stadt Schlieren 3. Juni 2019 

Beraten von GP im Stadtrat und Ver-
abschiedung zhd. der Beratung im 
Gemeindeparlament 

19. Juni 2019 

Beratung und Zustimmung zu GP im 
Gemeindeparlament 

19. November 2019 

Rekursfrist sowie Rechtskraftbe-
scheinigung 

 

Genehmigung durch Baudirektion   

Rekursfrist sowie Rechtskraftbe-
scheinigung 

 

Inkraftsetzung GP  
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5.2 Öffentliche Auflage (Mitwirkung) und Anhörung 

Die Anhörung und die öffentliche Auflage fanden vom 15. Juni 
2018 bis zum 14. August 2018 statt. 

Von 4 Einwendern sind insgesamt 14 Einwendungen einge-
reicht worden. Davon wurden 9 nicht berücksichtigt, 3 teilweise 
berücksichtigt und 2 berücksichtigt. Die nicht berücksichtigen 
bzw. nur teilweise berücksichtigten Einwendungen werden in 
einem separaten Bericht (Bericht über die nicht berücksichtig-
ten Einwendungen, 26.4.2019) behandelt. 

Aus der Anhörung der nach- und nebengeordneten Planungs-
träger ist ein Einwand hervorgegangen (Zürcher Planungs-
gruppe Limmattal). Der Einwand wurde berücksichtigt. 

5.3 Kantonale Vorprüfung 

Parallel zur öffentlich Auflage wurde der Entwurf des Gestal-
tungsplans dem Kanton zur Vorprüfung bzw. Beurteilung einge-
reicht. Das Amt für Raumentwicklung der Baudirektion des 
Kantons Zürich hat mit Schreiben vom 12. September 2018 
Stellung genommen. 

Unter Berücksichtigung der Anträge wird der private Gestal-
tungsplan gemäss Stellungnahme als genehmigungsfähig ein-
gestuft. 

Folgende zwei Anträge aus der kantonalen Vorprüfung können 
nicht berücksichtigt werden: 

5.3.1 Tiefgarageneinfahrt Baubereich E 
Die Tiefgarageneinfahrt auf der Parzelle Nr. 6942 ist im Sinne 
der Lärmvorsorge zu verschieben oder es ist darauf zu verzich-
ten. 

Gemäss Besprechung Stadt Schlieren/ ARE liegt diesem An-
trag ein Missverständnis zugrunde. Die Zufahrt dient nicht der 
Erschliessung der Tiefgarage der übrigen Baubereiche. Sie 
erschliesst lediglich die 405 m2 grosse Parzelle des Baube-
reichs E (Schulstrasse 25). 

5.3.2 Übergang Baubereiche B2 und F1 
Es ist nicht nachvollziehbar, weshalb Art. 9 Abs. 7 nur für die 
Bereiche B2 und F1 Baubereiche gilt. Es wird empfohlen, die 

Öffentliche Auflage (Mitwirkung) 

Anhörung 

Kantonale Vorprüfung 

Antrag 

Begründung für 
Nichtberücksichtigung 

Antrag 
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besagte Vorschrift auf die gesamten Baubereiche auszudeh-
nen. 

Gemäss Besprechung Stadt Schlieren/ARE liegt diesem Antrag 
ein Missverständnis zugrunde. Dieser Absatz regelt nur den 
Fall, dass die vorgeschriebene Fusswegverbindung in Baube-
reich F1 überbaut wird und hängt mit Art. 11 Abs. 6 letzter Satz 
zusammen. Die Etappierung der übrigen Baubereiche führt 
nicht zu derartigem Abstimmungsbedarf. Es ist daher unnötig, 
die Bestimmung auf alle Baubereiche auszudehnen. 

5.4 Stadtrat 

Der Stadtrat hat den Gestaltungsplan am 19. Juni 2019 zuhan-
den des Gemeindeparlaments verabschiedet. 

5.5 Gemeindeparlament 

Das Gemeindeparlament von Schlieren hat dem Gestaltungs-
plan am 19. November 2019 zugestimmt. 
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Stadtrat 

Gemeindeparlament 
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6 ÜBEREINSTIMMUNG MIT ÜBERGEORDNETEN 
VORGABEN 

 

Gemäss Art. 47 RPV ist der kantonalen Genehmigungsbehörde 
Bericht zu erstatten, wie mit dem Planungsmittel den überge-
ordneten Planungsfestlegungen sowie den Anforderungen des 
übrigen Bundesrechts Rechnung getragen wird. 

6.1 Vergleich Bevölkerungszahlen 

Innerhalb des Planungsgebiets von 15'726 m² beträgt die be-
stehende Bevölkerungszahl rund 330 Einwohner und 30 Ar-
beitsplätze (vgl. Kap. 2.1).  

Die mögliche zukünftige Bevölkerungszahl lässt sich unter 
Verwendung verschiedener Annahmen 25  und folgender Aus-
gangswerte verschiedener Planungsinstrumente und des 
Richtprojekts abschätzen: 

• Regionaler Richtplan: Nutzungsdichte von mind. 150 Ein-
wohnern und Arbeitsplätzen pro Hektar 

• Regionaler Richtplan: AZ von mind. 1,05 
• Stadtentwicklungskonzept: AZ von 1,3–1,9 
• Richtprojekt bzw. Gestaltungsplan (vgl. Kap. 4.2.1): aGF von 

25'162 m² = AZ von max. 1,6 
 

 

Variante Personen 
Regionaler Richtplan (via Nutzungsdichte) mind. 230 
Regionaler Richtplan (via AZ) mind. 260 
Stadtentwicklungskonzept 320–480 
Richtprojekt bzw. Gestaltungsplan (via AZ) ca. 400 

Übersicht Anzahl Einwohner und Arbeitsplätze 
 

Der Vergleich zwischen Richtprojekt (400), Vorgaben des Re-
gionalen Richtplans (mind. 230 bzw. 260) bzw. des Stadtent-
wicklungskonzepts (320–480) zeigt, dass der Gestaltungsplan 
mit der übergeordneten Planung übereinstimmt. 

  

                                                        
25  Anteil Hauptnutzfläche an anrechenbarer Geschossfläche = 0,8  

Wohn- bzw. Arbeitsfläche pro Person = 50 m2 
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Übersicht Bevölkerungszahlen 

Beschreibung 
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6.2 Planerische Vorgaben 

Der vorliegende Gestaltungsplan stimmt mit den Festsetzun-
gen des kantonalen und regionalen Richtplans sowie des 
Stadtentwicklungskonzepts der Stadt Schlieren überein. Die 
geschätzte Bevölkerungszahl für das geplante Bauvorhaben 
entspricht den regionalen und kommunalen Vorgaben (vgl. Kap. 
6.1). 

6.3 Übergeordnetes Recht 

Der Gestaltungsplan legt die Zahl, Lage, äussere Abmessung, 
die Nutzweise und Zweckbestimmung der Bauten bindend fest. 
Er ordnet die Erschliessung, die gemeinschaftlichen Ausstat-
tungen und Ausrüstungen sowie die Umgebungsgestaltung. Er 
erfüllt somit die Anforderungen von § 83 PBG. Die Vorgaben 
des weiteren übergeordneten Rechts werden ebenfalls einge-
halten. 

Die Anforderungen und das Ausmass der in Gestaltungsplänen 
zulässigen Abweichungen von der Grundnutzungsordnung 
werden im PBG nicht näher umschrieben. Nach der Recht-
sprechung dürfen die Abweichungen aber nicht dazu führen, 
dass die planerisch und demokratisch abgestützte Grundord-
nung ihres Sinngehalts entleert würde (BGE 135 II 209 E. 5.2). 

Die Baubereiche entlang der Allmendstrasse und Schulstrasse 
orientieren sich an der angrenzenden bestehenden Bebauung. 
Entlang der Allmendstrasse wird durch Rücksprünge Bezug zur 
umliegenden Bebauungstypologie genommen. Entlang der 
Schulstrasse wird durch die Aufteilung in verschiedene Baube-
reiche die Kleinteiligkeit der gegenüberliegenden Bebauung 
aufgenommen. 

Die Baubereiche entlang der Zürcherstasse orientieren sich am 
quartierübergreifenden städtischen Strassenraum und nehmen 
bezüglich Gebäudelängen und -tiefen Bezug auf die dort vor-
kommende Bebauungstypologie. 

Der grosse Anteil an Grünraum orientiert sich an den durch-
durchgrünten Gärten der angrenzenden Quartiere. Entlang der 
Perimetergrenzen übertrifft die zulässige Geschosszahl jene 
der umliegenden Bebauung höchstens um ein Geschoss. 
Gleichzeitig ermöglicht dies einen stimmigen Übergang zu den 
bestehenden Hochhäusern im Perimeterinnern. 

Planerische Vorgaben 

Rechtliche Anforderungen 

Abweichungen zur Grundordnung 

Integration in umliegenden 
Bebauungsstruktur 
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Zusammenfassend besteht die Auffassung, dass die Grund-
ordnung durch den Gestaltungsplan nicht ihres Sinnes entleert 
wird. Die sich aus dem Gestaltungsplan ergebenden Baumög-
lichkeiten sowie das Richtprojekt werden als mit der bestehen-
den baulichen Umgebung verträglich (Art. 3 Abs. 2 lit. b RPG) 
angesehen. 

Verträglich mit der baulichen 
Umgebung 
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7 FAZIT 
 

Mit dem Gestaltungsplan wird – in Übereinstimmung mit den 
raumplanerischen Absichten von Stadt und Kanton – die Vo-
raussetzung für eine Verdichtung der Bebauung auf dem 
Schindler-Areal geschafften. Durch das Vorhaben wird eine 
städtebauliche Aufwertung entlang der Strecke der Limmattal-
bahn ermöglicht. 
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A ANHANG 

A1 Zweistundenschatten mit Vergleichsprojekt 

 

 
Abb. 17: Plan des Zweistundenschattens des Hochhaus Nord und Vergleichsprojekt vom April 2017 (verkleinert) 
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B BEILAGEN 
 

B1 Richtprojekt 

Richtprojekt der Adrian Streich Architekten AG und Ganz 
Landschaftsarchitekten GmbH vom 10.4.2019 

B2 Geologisches Gutachten 

Baugrunduntersuchung der Sieber Cassina + Partner AG vom 
17.11.2017 

B3 Lärmgutachten 

Gutachten Aussenlärm der Raumanzug GmbH vom 22.11.2017 
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